
 

 
 

 

Ordentliche Hauptversammlung der Dermapharm Holding SE, Grünwald 

am 4. Juni 2019 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit Art. 

56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach 

§ 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 

122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG.1 Die nachfolgenden Angaben dienen einer 

weitergehenden Erläuterung dieser Bestimmungen.  

Recht der Aktionäre auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG in 

Verbindung mit Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am 

Grundkapital von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem 

neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 

beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit 

qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Dermapharm Holding SE zu richten und 

muss der Gesellschaft bis spätestens Samstag, den 4. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Es 

wird darum gebeten, entsprechende Verlangen an folgende Anschrift zu richten: 

Dermapharm Holding SE 

– Vorstand – 

Lil-Dagover-Ring 7 

82031 Grünwald 

E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): ir@dermapharm.com 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens in gleicher 

Weise wie die Einberufung bekannt gemacht.  

                                                           
1   Die auf Aktiengesellschaften anwendbaren Vorschriften finden auf die SE gemäß Art. 9 Abs. 1 lit 

c) (ii) SE-VO Anwendung, soweit sich nicht aus den spezielleren Vorschriften der SE-VO oder 
des SEAG etwas anderes ergibt. Insbesondere gelten über Art. 53 SE-VO für die Organisation 
und den Ablauf der Hauptversammlung sowie für die Abstimmungsverfahren die für die 
Aktiengesellschaften maßgeblichen Rechtsvorschriften, soweit sich nicht aus dem Abschnitt 4 
der SE-VO etwas anderes ergibt. 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung zu stellen sowie 

Vorschläge zu einer in der Tagesordnung vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 

Abschlussprüfern zu unterbreiten. 

Gegenanträge mit Begründung sowie Wahlvorschläge können der Gesellschaft ferner auch vor der 

Hauptversammlung an folgende Adresse übermittelt werden: 

Dermapharm Holding SE 

– Investor Relations – 

Lil-Dagover-Ring 7 

82031 Grünwald 

Fax: +49 89 641 86 165 

E-Mail: ir@dermapharm.com 

Gegenanträge mit Begründung und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft bis spätestens Montag, 

den 20. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ), unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden 

einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung sowie eventueller Stellungnahmen der 

Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://ir.dermapharm.de/  

 

im Bereich „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und 

Wahlvorschläge sowie Gegenanträge ohne Begründung werden nicht berücksichtigt; 

Wahlvorschläge bedürfen keiner Begründung. Ferner kann die Gesellschaft auch noch unter 

bestimmten weiteren, in den §§ 126 bzw. 127 AktG näher geregelten Voraussetzungen von einer 

Zugänglichmachung ganz oder teilweise absehen oder Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge und 

deren Begründungen zusammenfassen. 

Auch wenn Gegenanträge und Wahlvorschläge der Gesellschaft vorab übermittelt worden sind, 

finden sie in der Hauptversammlung nur dann Beachtung, wenn sie dort nochmals gestellt bzw. 

unterbreitet werden. Das Recht der Aktionäre, auf der Hauptversammlung Gegenanträge oder 

Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen bzw. zu 

unterbreiten, bleibt unberührt. 

 

Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG  

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung 

eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 

die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen 

sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
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Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die 

Auskunft verweigern. Ferner ist der Versammlungsleiter nach näherer Maßgabe von § 19 Abs. 3 der 

Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 

zu beschränken. 

 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre und Internetseite, über welche 

die Informationen gemäß § 124a AktG zugänglich sind  

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung 

mit Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG 

sowie die Einberufung der Hauptversammlung und die weiteren Informationen nach § 124a AktG 

werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://ir.dermapharm.de/  

 

im Bereich „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. 

Unter dieser Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungs–

ergebnisse veröffentlicht. 

 


